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BUNDNER
MONATSBLATT

ZEITSCHRIFT
FUR BUNDNERISCHE GESCHICHTE, LANDES- UND VOLKSKUNDE

HERAUSGEGEBEN VON DR. RUD. O. TONJACHEN

Die Verfassungsentwicklung im karolingischen Ritien
Von Otto P. Clavadetscher

Dem Biindnervolke wird nachgerithmt, daB3 es fiir sein an bedeut-
samen Epochen und Ereignissen so reiches geschichtliches Werden
besonderes Interesse zeige und deshalb mit innerer Anteilnahme die
Probleme und Erkenntnisse der biindnergeschichtlichen Forschung
verfolge. Ein so stark im Geschichtlichen verwurzeltes Volk richtet
deshalb wohl auch anldBlich des Verfassungsjubildums seinen Blick
nicht nur auf die hundert Jahre, deren in erster Linie gedacht wird,
sondern sieht die Verfassungsgeschichte der letzten hundert Jahre als
Glied einer Kette, deren erste Glieder schon vor vielen Jahrhunderten
ineinandergefiigt worden sind. So mag es denn nicht so abwegig er-
scheinen, anldBlich des Verfassungsjubilaums den Blick aut die staats-
rechtliche Entwicklung Ritiens in der Karolingerzeit zu richten,
welche 1n jiingster Zeit durch eine Reihe wissenschaftlicher Abhand-
lungen! schiarfer erfaflit und in den Ablauf der Universalgeschichte
eingeordnet worden ist.

1 Es ist nicht beabsichtigt, hier umfangreiche bibliographische Hinweise zu geben.
Die im Folgenden genannten neuesten Arbeiten enthalten die wesentlichste altere Literatur:

Elisabeth Meyer-Marthaler, Rétien im {rithen Mittelalter; eine verfassungsgeschicht-
liche Studie; Beiheft 7 zur Zeitschrift f. Schweizer. Geschichte, Ziirich 1948. — Otto P. Cla-
vadetscher, Die Einfihrung der Grafschafisverfassung in Ritien und die Klageschriften
Bischof Viktors ITI. von Chur, in: Zeitschrift d. Savignystiftung fiir Rechtsgeschichte 7o,
Kan. Abt. 39, 1953, S. 46-111. — Derselbe, Das churritische Reichsgutsurbar als Quelle zur
Geschichte des Vertrags von Verdun, in: Zeitschrift der Savignystiftung fir Rechts-
geschichte 70, Germ. Abt. 1953, S. 1-63.
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Der ritischen Verfassungsgeschichte soll ein kurzer Uberblick iiber
die Entwicklung des frankischen Reiches vorangehen. Durch verglei-
chende Betrachtung wird erst deutlich werden, wie sehr das abgele-
gene und zeitweise eigene Wege gehende Ritien doch in den allge-
meinen Ablauf der frankischen Geschichte eingegliedert ist.

Der rasche Aufstieg der Franken unter Chlodwig und seinen Nach-
folgern machte sie recht eigentlich zu den Erben des Westromischen
Reiches. Doch schon bald setzte infolge der Reichsteilungen und der
damit zusammenhingenden inneren Wirren der Niedergang der
koniglichen Macht ein. Die lokalen weltlichen und geistlichen Ge-
walten niitzten diese Lage zum Aufbau einer starken eigenen, vom
Konig so weit wie moglich unabhingigen Stellung aus. Die Ent-
artung der spiteren Merowinger forderte natiirlich diesen ProzeB.
Unter diesem aufstrebenden Adel schoben sich dann bald die Haus-
meier an die Spitze und schufen, wie man etwa zu sagen pflegt, eine
«zweite Dynastie», das heil3t, es gelang diesen Hausmeiern, ihr Amt
ebenso erblich zu machen wie das Konigtum. Als dann gar iiber alle
Teilreiche nur noch ein Hausmeier regierte, der sowohl uber die
wirtschaftlichen wie iiber die militdrischen Krifte des Reiches ver-
fiigte, sank das merowingische Koénigtum zur Dekoration herab, blieb
aber durch die germanische Idee vom Kénigsheil immer noch im
Sakralen verwurzelt und war deshalb schwer zu beseitigen. Die aus
Austrasien stammenden Karolinger verfiigten nicht nur tiber die wirt-
schaftlichen, sondern auch die politischen und personlichen Voraus-
setzungen zur Wiederherstellung einer starken Zentralgewalt. Wih-
rend sich Karl Martell, der gefeierte und gefiirchtete Sieger tiber die
Araber bei Poitiers und Tours 782, noch mit der Macht begniigte,
fiigte sein Sohn Pippin dieser Machtstellung auch den Kénigstitel bei.
Die fehlende sakrale Legitimierung verdankte das neue Herrscher-
haus dem Papst, der seinerseits in seinem Kampf mit den Langobar-
den und in kirchlichen Fragen auch mit Ostrom auf die frankische
Hilfe dringend angewiesen war. Rechtlich gesehen beginnt mit der
Konigserhebung Pippins im Jahre 751 die Karolingerzeit.

Die Kronung dieser zielstrebigen Politik der Hausmeier und Konig
Pippins bildete die Regierungszeit Karls des GroBen. Die Lokalgewal-
ten wurden wieder fest an die Zentralgewalt gebunden und der
Beamtencharakter der koniglichen Beauftragten starker hervorgeho-
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ben. Der zdhe Herrscherwille und die geistigen Qualitdten Karls
reichten aus, um den koéniglichen EinfluB auch in diesem durch die
Eingliederung der Langobarden und Sachsen gewaltig erweiterten
Reich stindig auszuiiben oder ausiiben zu lassen. Gewisse Zerfalls-
erscheinungen zeigten sich zwar bereits in den letzten Lebensjahren
Karls, als er meistens in Aachen residierte und korperlich der persén-
lichen, typisch mittelalterlichen Form der Reichsverwaltung nicht
mehr gewachsen war.2 Von eigentlichem Niedergang darf jedoch erst
unter seinem Sohn Ludwig dem Frommen gesprochen werden. Jetzt
erhoben die Lokalgewalten wieder ihr Haupt, die Gewalttaten hiuf-
ten sich, die Reichsteilungen und Reibereien zwischen Vater und
Schnen schufen einen Zustand der Unsicherheit und 6ffneten dem
Machtstreben des Adels Tur und Tor. Besonders im Bruderkrieg nach
dem Tode Ludwigs bot sich den Groflen die Moglichkeit, fur ihre
Parteinahme und Hilfe weitgehende Zugestandnisse der Konige ein-
zutauschen. Die Wurzeln der praktisch selbstindigen Territorial-
firstentiimer in Frankreich und der sogenannten jiingeren Stammes-
herzogtiimer in Deutschland reichen in diese unruhige Zeit zuriick.
Mit ihnen hatte sich dann das hochmittelalterliche franzésische und
deutsche Konigtum auseinanderzusetzen.

*

Wenig Sicheres wissen wir iiber Ritien in der spatrémischen und
Volkerwanderungszeit. Es bildete politisch (Provinz Raetia prima)
und kirchlich (Bistum Chur) eine Einheit, unterstand zeitweise der
Ostgotenherrschaft, um dann im 6. Jahrhundert an die Franken tiber-
zugehen, im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung zwischen
Ostrom und den Ostgoten, wie allgemein angenommen wird. Die
romischen Einrichtungen aber hatten sich weitgehend erhalten. Ein
Praeses iibte die zivile Gewalt aus, wihrend der Dux als Inhaber der
militdrischen Befehlsgewalt nach der Ostgotenzeit nicht mehr faBbar
ist. Mindestens seit dem Ende des 7. Jahrhunderts lagen die Praeses-
und die Bischofswiirde in der Hand der Viktoriden, eines einheimi-
schen Adelsgeschlechtes, dessen Sitz nach den Angaben des Tello-

2 Darauf hat vor allem Frangois L. Ganshof hingewiesen, u. a. in Zeitschrift fiir
Schweizer. Geschichte 28, 1948, S. 433-452 (La fin durégne de Charlemagne. Une décom-
position). — Ein zweifellos zu diisteres Bild zeichnet Heinrich Fichtenau, Das karolingische
Imperium. Soziale und geistige Problematik eines GrofBreiches, Ziirich 1949.
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testamentes am chesten im Bundner Oberland zu suchen ist. Doch
diirfte dieser Zustand viel weiter zuriickreichen, wie parallele, bis
heute viel zu wenig beachtete Erscheinungen in Siidgallien und auch
im Rhein—Moselgebiet nahelegen. Auch dort treffen wir diese Ver-
bindung von geistlicher und weltlicher Gewalt bei den alten, einhei-
mischen (Senatoren-) Familien.? Wenig Konkretes auszusagen ver-
mag die Lex Romana Curiensis. Form und Inhalt sind weitgehend
von der Lex Romana Visigothorum abhingig, doch enthilt sie auch
germanisch-rechtliche Bestandteile. Aber woher diese stammen, steht
bis heute trotz eifriger Forschung noch nicht fest. Es kénnen zeit-
genossische frankische Rechtssidtze eingewirkt haben,? ebenso gut aber
auch fritheres westgotisches oder in Rétien auch langobardisches und
alemannisches Recht. Manche Stellen mégen an die rdtischen Ver-
hiltnisse besonders angepalit worden sein, doch gentigen diese nur zu
vermutenden Angleichungen niemals zur Behauptung, die Lex gebe
auch nur annidhernd die wirklichen rdtischen Zustinde wieder. Ich
mochte deshalb auch nicht aus der Lex ableiten, da3 die Praesides in
ziemlich straffer Abhdngigkeit vom frankischen Konigtum gestanden
seien. Nicht nur die allgemeine politische Lage des 7. Jahrhunderts
mit der oben geschilderten Selbstindigkeitstendenz der weltlichen und
geistlichen GroBen spricht dagegen, sondern auch der Wortlaut der
Urkunde Karls des Groflen von ca. 772/74 fiir Constantius®. Sie bildet
das erste staatsrechtliche Dokument aus der eigentlichen Karolinger-
zeit. Karl der GroBle bestellt Constantius (der Titel «venerabilis»
erweist ihn als Bischof) zum Rektor des ritischen Gebietes®, 148t also
die Vereinigung der geistlichen und weltlichen Gewalt in der Hand
eines Einheimischen noch bestehen, macht jedoch dessen Machtstel-
lung von seiner und seines Volkes Treue abhidngig. Mit andern Wor-
ten, er betont den Beamtencharakter, die Abhdngigkeit des Rektors
vom frankischen Konig und setzt somit der praktisch unabhingigen,
auf eigenem Recht und eigener Macht beruhenden Stellung des frii-

3 Vgl. fiir Siidgallien Karl Friedrich Strohcker, Der senatorische Adel im spitantiken
Gallien, Tibingen 1948; fiir Trier Eugen Ewig, Trier im Merowingerreich, Trierer Zeit-
schrift 21, 1952, S. 133, 142 f.

t So neuestens E. Meyer-Marthaler, Das Prozefirecht der Lex Romana Curiensis,
Schweiz. Zeitschrift . Geschichte 3, 1953, S. 1 ff.

5 Bundner Urkundenbuch I Nr. 19.

¢ Das Viktoridenhaus war damals wahrscheinlich gerade ausgestorben, es wird kaum
an eine Art Absetzung zu denken sein. :
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heren Praeses ein Ende. Dall auch die Titelinderung (rector statt
praeses) in der gleichen Richtung wirken sollte, kann nur vermutet
werden. Untreue gab also dem Konig ein unanfechtbares Mittel zur
Absetzung des Rektors in die Hand. Der Vorgang ordnet sich dem-
nach ohne weiteres ein in die iibrigen Bemithungen Karls, die lokalen
Gewalthaber wieder an die Krone zu binden und ihre eigenherrliche
Stellung einzuschrinken. Dal3 aber durch diese Urkunde der ritische
Praeses nicht einfach zu einem friankischen Grafen, also einem aus-
fiihrenden Organ des Koénigs geworden ist, beweist eine kurze Uber-
legung. In der gleichen Urkunde gewihrte Karl dem Rektor und dem
ratischen Volk seinen Schutz. Es ist nun aber undenkbar, daB3 der
Konig sein ausfithrendes Organ, den Grafen, in Schutz nimmt. Der
Graf war ganz im Gegenteil dazu verpflichtet, den vom Konig irgend-
wem gewihrten Schutz in seinem Gebiet in die Tat umzusetzen. Die
MaBnahmen Karls stellten also nur einen ersten Schritt dar. Seit der
engern Bindung Alemanniens ans Frankenreich unter Karl Martell
_ hatte das PaBlland Raitien fiir den frinkischen Kénig erhohte Bedeu-
tung erlangt, im Hinblick auf den bevorstehenden Langobardenfeld-
zug aber wollte Karl dort keine plétzliche Anderung vornehmen,
sondern bestitigte die Machtstellung eines Einheimischen, lieB ihn
aber nicht im Zweifel dariiber, daB er seine Wiirde koniglicher Ver-
lethung verdanke. Es ist kaum anzunehmen, dal} seinerzeit jeder
Praeses ein solches konigliches Bestiatigungsdiplom erhalten habe und
diese Dokumente eben nur verlorengegangen seien. Die Einmaligkeit
dieser Urkunde, zu der es im ganzen Karolingerreich keine Parallele
gibt, zwingt doch vielmehr zum Schlul3, daB3 hier ein Einzelfall vor-
liegt, daB3 also Karl in Ritien bewullt eine, wenn auch zunichst noch
nicht all zu einschneidende Anderung durchfiihren wollte.
Schrittweise gliederte er denn auch in der Folge Ritien enger sei-
nem Reiche ein. Constantius’ Nachfolger vereinigte auch noch die
weltliche und geistliche Gewalt in seiner Hand, doch wird dieser
Bischof und Rektor Remedius kaum mehr Ritien entstammt sein. Die
engen Bezichungen zum bedeutendsten Gelehrten an Karls Hof,
Alkuin, die in einem regen Briefwechsel” ihren Niederschlag gefunden
haben, lassen mit einiger Sicherheit annehmen, dal Remedius aus
dem Hofkreis Karls stammte, also wohl Franke war. Damit war

* Vgl ﬁgnc]ncr Urkundenbuch I, Nr. 21, 22, 30, 31, 32.

40T



der Schritt vom einheimischen Bischof und Rektor zum frankischen
Bischof und Rektor getan. Aus der politischen Tétigkeit des Remedius
ist auf Grund einer Gerichtsurkunde von ca. 800® mit Sicherheit nur
bekannt, daBl er die Gerichtsbarkeit in Ritien innehatte.

Die entscheidende Neuordnung erfolgte jedoch erst nach dem Tode
des Remedius. Jetzt fihrte Karl der GroBle die eigentliche Grafschafts-
verfassung auch in Ritien ein, indem er an Stelle des Rektors, welcher
zugleich auch Bischof gewesen war, einen friankischen oder burgun-
dischen Grafen namens Hunfrid setzte und dessen Amt vom bischof-
lichen voéllig schied. Das Bistum blieb bis zum Vertrag von Verdun
843 in der Hand eines Einheimischen, wihrend die politischen Funk-
tionen nun von einem «Fremden» wahrgenommen wurden. Diesen
Vorgang pflegt man seit der bekannten Abhandlung des Kirchen-
rechtlers Ulrich Stutz? als divisio von Bistum und Grafschaft Chur zu
bezeichnen. Nun 148t sich aber mit volliger Sicherheit nachweisen?!?,
daB3 der Begriff «divisio» sich gar nicht auf diese Kompetenzausschei-
dung bezieht, sondern einen Vorgang meint, der unter dem gleichen
Namen im iibrigen Frankenreich, besonders im Westen, mindestens
seit der Hausmeierzeit gut bekannt war, namlich die Einziehung von
Kirchengut durch die Hausmeier, respektive die Konige und dessen
Verwendung fiir staatliche Zwecke. Es fand also ca. 806 eine richtige
divisio des Churer Bischofsgutes statt: Ein Teil verblieb dem Bischof,
wihrend der andere zur materiellen Dotierung der neuen Grafschaft
diente, einmal als Amtsgut des Grafen selbst und dann als konigliches
Benefizialgut fiir die Reichsvasallen, denen vor allem die Sicherung
der Alpenpésse und deren Zufahrten tubertragen worden zu sein
scheint, wie die geographische Lage dieser Benefizien nach dem réti-
schen Reichsgutsurbar nahelegt. Es handelt sich also bei der «divi-
sio» in Ritien nicht um die Scheidung von Bistum und Grafschatft,
wie Stutz meinte, sondern um eine Aufteilung des Bischofsgutes.
Rechtlich mag allerdings gegeniiber den divisiones im Westen des
Reiches ein gewisser Unterschied bestanden haben, da sich mit dem
eigentlichen Bischofsgut zur Zeit der Vereinigung der beiden Gewal-

8 Bindner Urkundenbuch I, Nr. 34.

% Karls des GroBen divisio von Bistum und Grafschaft Chur, in: Histor. Aufsidtze
K. Zeumer zum 60. Geburtstag als Festgabe dargebracht, Weimar 1910, S. 101-152.

10 Vgl. meine in Anm. 1 genannte Arbeit iiber die Einfithrung der Grafschaftsver-
fassung.
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ten zweifellos das ehemalige romische Fiskalgut verschmolzen hatte,!

so dal3 das frankische Kénigtum nun Rechtsanspriiche erheben konnte.

Ob letzteres aber tatsichlich der Fall war und ob man sich bei der .
divisio dieser Verschmelzung bewuf3t gewesen ist, 146t sich nicht mehr

entscheiden. Die Umstédnde sprechen eher dagegen, einmal die Paral-

lelitat zu den divisiones im Westen und dann die Tatsache, dal3 die

Ausscheidung mindestens nicht konsequent nach der Herkunft des

Gutes vorgenommen worden ist. Praktisch unterscheidet sich deshalb

der Vorgang in Ritien nicht von anderen divisiones. Am ehesten

konnte man von einer Aufteilung des bisherigen Bischofsgutes zwi-

schen «Staat und Kirche» sprechen, beziehungsweise zwischen Graf
und Bischof als deren Reprisentanten. Die divisio stellte also nicht die

Trennung der geistlichen und weltlichen Gewalt dar, sondern war

nur deren materielle Voraussetzung, das heit eine Grafschaft konnte

gar nicht eingerichtet werden, bevor in Ritien Reichsgut in gewissem

Umfange vorhanden war. Diese Voraussetzung schuf eben die divi-

sio. Dem gleichen Zwecke diente in anderen Teilen des Reiches die

Konfiskation adeligen Besitzes.

Trotzdem fand aber durch die Einfihrung der Grafschaftsverfas-
sung das statt, was Stutz filschlich als divisio bezeichnet hatte, nim-
lich die Trennung zwischen der geistlichen und weltlichen Gewalt.
Neben dem Bischof, von ihm véllig unabhéngig, waltete nun ein fran-
kischer Graf. Fur Ritien, das vielleicht fast zwei Jahrhunderte lang
praktisch selbstindig gewesen war, muBte diese staatsrechtliche Neu-
ordnung schwere Folgen zeitigen, besonders wenn man bedenkt, daf3
neben die einheimische, ritische Oberschicht nun germanische Ade-
lige traten, die als konigliche Benefiziare an den wichtigsten Punkten
des Landes saBen und es sicher nicht nur militarisch, sondern zu-
sammen mit dem Grafen auch politisch beherrschten. DaB die bischof-
liche Wiirde vorldufig noch einem Einheimischen verblieb, mag nur
ein schwacher Trost gewesen sein. Allerdings zeigen die Angaben des
Reichsgutsurbars, daB sich Karl der GroBle in Rétien nicht ausschlieB3-
lich auf Landesfremde gestiitzt hat, erscheint doch im Urbar neben
diesen eine recht erhebliche Zahl von dem Namen nach eindeutig
riatischen GroBen. Aber die frithere Sonderstellung Ratiens gehorte

i 7]7)7af‘:jrr spricht wieder die aus dem Reichsgutsurbar ersichtliche Haufung des Reichs-
guts an den ehemaligen Rémerstral3en.
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zweifellos trotzdem endgultig der Vergangenheit an. Auch die Ein-
heimischen waren zu kéniglichen Vasallen geworden und durch das
damals noch starke Lehensband ihrem neuen Herrn verpflichtet.

Da Graf Hunfrid einem michtigen Geschlecht angehorte, das auch
in Istrien und im Thurgau eine bedeutende politische Rolle spielte,
scheint Ludwig der Fromme nach Hunfrids Tod die Politik verfolgt
zu haben, ein anderes Grafenhaus gegen die Hunfridinger auszuspie-
len und diese durch Herausbrechen Ritiens, des Mittelgliedes ihrer
Machtstellung, zu schwichen. So kam es zu den Wirren, in welche die
bekannten Klageschriften Bischof Viktors II1.12 gegen den neuen
Grafen Roderich und dessen Genossen Herloin etwas hineinleuchten.
Aufgegeben werden muB} die bisher immer wieder vertretene Ansicht,
dal3 die Vorginge, iiber welche sich der Bischof bei jeder sich bieten-
den Gelegenheit beklagte, nichts anderes als die Durchfithrung der
sogenannten «divisio», also der Scheidung zwischen geistlicher und
weltlicher Gewalt, dargestellt hdtten. Zieht man die oben geschilderte
Bedeutung des Reichsguts fiir die materielle Dotierung einer neuen
Grafschaft in Betracht, so muf} es selbstverstindlich als ausgeschlossen
gelten, dall die Grafschaft Ratien fast 20 Jahre lang ohne materielle
Basis «vegetiert» hidtte. Solche Meinungen sind mit den staatsrecht-
lichen Gegebenheiten des Karolingerreiches nicht in Einklang zu
bringen. Mit Sicherheit kann heute gesagt werden, daBl Roderich
direkter Nachfolger Hunfrids war, also weder dessen Stellvertreter
noch gar Konigsbote. Er entzog dem Bistum von neuem Giiter, dies-
mal aber nach dem ganzen Wortlaut der Klageschriften sicher nicht
im Namen des Kaisers, nicht durch eine auf kaiserlichen Befehl vor-
genommene zweite divisio, sondern auf eigene Faust und zu eigenem
Nutzen, um sich in seinem Amtssprengel eine Machtstellung zu schaf-
fen, da die Nachkommen Hunfrids offenbar das viterliche Amtsgut
nicht herauszugeben gewillt waren. Der ganze Ton der Klageschriften
schlieBt es aus, daB sie sich gegen eine vom Kaiser selbst angeordnete
neue divisio gerichtet und Graf Roderich diese neuen staatlichen
MafBinahmen nur durchgefithrt habe. Am néchsten liegt der SchluB,
Ludwig der Fromme habe versucht, ein Erblichwerden der Grafen-
wiirde in Rétien durch Verleihung an ein anderes Haus zu verhindern,

12 Von den vier Klageschriften sind nur drei erhalten, Biindner Urkundenbuch T
Nr. 46, 47, 49. — Weitaus dic wichtigste und aufschluBreichste ist die zweite, Nr. 46.
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es aber dem neuen Grafen iiberlassen, sich mit dem alten Grafenhaus
auseinanderzusetzen. Dall aber nach Roderichs Tod die Hunfridinger
wieder im Besitz der riatischen Grafenwiirde erscheinen, beweist den
MiBerfolg der kaiserlichen Bestrebungen. Nicht beachtet wurde bis-
her, dafl die Klagen des Bischofs alle Verluste seit der divisio um-
fassen, also die durch die divisio selbst wie die spateren durch Rode-
rich. Durch diese Zusammenfassung und Summierung steigerte sich
natiirlich die Wirkung der Klageschriften, der Bestand des Bistums
sollte beim kirchlich gesinnten Kaiser als in Frage gestellt erscheinen.
So zeigt sich denn — wie ja gar nicht anders zu erwarten — Bischof
Viktor als geschickter Diplomat und reiht sich wiirdig in die Reihe
der bekannten sowohl kirchlich wie politisch duflerst aktiven kirch-
lichen Wiirdentriger der Karolingerzeit ein. Vielleicht ist es aber fiir
die Beurteilung Ludwigs des Frommen nicht ganz nebensachlich, dal3
die duBerst geschickt redigierten Klageschriften, besonders die zweite,
nur eine schwache Wirkung zu erzielen vermochten, indem nach
Jahren endlich eine allerdings recht bescheidene Resitution!® erfolgte,
die gemessen an den Verlusten kaum diesen Namen verdient.

Verfassungsrechtlich dnderte sich in der Zeit Ludwigs des From-
men in Ritien nichts, es fand lediglich ein Machtkampf zwischen zwei
Landesfremden um die Grafenwiirde statt, der allerdings fiir das Land
und das schon durch die divisio empfindlich geschwichte Bistum eine
schwere Belastung darstellte. Im Keime kiindigte sich hier bereits die
Erblichkeit des Grafenamtes an, wie sie sich im spéteren g. Jahr-
hundert dann im ganzen Reiche durchsetzen sollte.

Hineingezogen wurde Ritien auch in die Wirren der goer Jahre
zwischen Ludwig dem Frommen und seinen Séhnen. Bischof Veren-
dar, der treu zu Ludwig hielt, muBte sogar voriibergehend sein Bistum
verlassen.!* Mit den linksrheinischen Teilen Alemanniens und den
rheinischen Gebieten gehorte sodann Ritien zu denjenigen Lindern
des frankischen Reiches, welche nach dem Tode Ludwigs des From-
men, im Bruderkrieg 840-843, zwischen Lothar und Ludwig dem
Deutschen besonders umstritten waren. In langwierigen Verhand-
lungen hatte man sich endlich auf den Kohlenwald und den Rhein

13 Vgl. Biindner Urkundenbuch I, Nr. 53* und Nr. 65* die Bestidtigung durch Ludwig
den Deutschen.
14 Biindner Urkundenbuch I, Nr. 57%.
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als ungefihre Binnengrenzen der drei Teilreiche geeinigt, doch um
die endgiiltige Grenzziehung wurde zidh gerungen. Dal} hierbei Ritien
und die deutsche Schweiz eine besondere Rolle spielten, liegt in den
geographischen Verhiltnissen begriindet. Wohl lagen sie links des
Rheins, sollten also eher an Lothar fallen, doch konnte man ebenso
gut den Jura als natirliche Fortsetzung der Rheinlinie betrachten,
wodurch diese Gebiete in den EinfluBbereich Ludwigs des Deutschen
fielen. Jedenfalls erhielten sie durch ihre Lage eine Bedeutung, die
weit iiber ihren politischen und militarischen Wert hinausging. Diese
politischen, aber auch innere Griinde lassen es als sehr wahrschein-
lich erscheinen, dafl damals das riatische Reichsgutsurbar!® aufgenom-
men worden ist. Nach dem Zeugnis der Annalisten waren im Ver-
laufe der schwierigen Verhandlungen verschiedene Inventarisationen
(descriptiones) des Reiches angeordnet worden, und daf3 uns solche
gerade aus Ritien und dem rhein-mainischen Gebiet!® erhalten sind,
1aBt sich auf deren besondere Lage zuriickfithren, liegen doch beide
im umstrittenen Grenzgebiet. Zudem weisen beide Gebiete verhilt-
nismifBig viel Reichsgut auf, Ritien infolge der divisio von ca. 806,
das Rhein—Maingebiet als altes Kernland (Rheiniibergang) des fran-
kischen Reiches. Diese beiden Reichsgutsbezirke verschafften Ludwig
dem Deutschen eine den Briidern einigermaflen ebenbiirtige Macht-
stellung. Denn diese verfiigten ebenfalls tiber wichtige Gebiete mit
gehduftem Reichsbesitz, Karl iiber das Seinebecken, Lothar iiber die
karolingischen Stammlande zwischen Maas und Rhein. Das rétische
und das Lorscher Urbar erheben also die schon oft geduBlerte Ver-
mutung, daBl das Reichsgut bei der Reichsteilung von 843 eine aus-
schlaggebende Rolle gespielt habe, zur Gewilheit.

Durch den Vertrag von Verdun wurde als Ritien dem Ostfranki-
schen Reich zugeteilt. Eine ziemlich starke Germanisierung in der
Oberschicht hatte allerdings schon mit der divisio eingesetzt, doch
erfolgte sie, wenn man nun das Urbar auf 842/843 ansetzt, nicht so
unwahrscheinlich rasch, wie man bei der bisherigen Datierung auf
ca. 831 anzunehmen gezwungen war. Auch auf kirchlichem Gebiete
brachte die Reichsteilung eine einschneidende Anderung, indem das

15 jb. S. 375-396 (Anhang zu Band I). — Vgl. dazu und zum Folgenden meine in
Anm. 1 am Schlul} genannte Abhandlung.

16 Vgl. Karl Glickner, Ein Urbar des rheinfrankischen Reichsguts aus Lorsch, in:
Mitteilungen des Instituts f. ésterreichische Geschichtsforschung 38, 1917, S. 381 ff.
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seit dem 5., vielleicht gar dem 4. Jahrhundert bestehende Bistum Chur
aus seiner uralten Verbindung mit dem Erzbistum Mailand geldst und
Mainz unterstellt wurde. Wie 806 die politische ging nun auch die
geistliche Macht in germanische Héande tber. Dal3 es sich um ecine
wirklich einschneidende Neuordnung handelte, zeigt die Tatsache,
daB von 843 an kein Bischof mit ritischem Namen mehr in Chur resi-
dierte, was bei der Beurteilung des Verhiltnisses Staat-Kirche und des
koniglichen Einflusses auf die Bischofseinsetzung unter Ludwig dem
Deutschen viel stirker beachtet werden muB, als es bisher geschehen
ist. Denn das Wirken nur noch deutscher Bischéfe im romanischen
Ritien nach 844 148t sich doch nur erkldren, wenn der Konig tiber ein
uneingeschranktes Einsetzungsrecht verfiigte, von den Rechten des
Klerus und Volkes, die noch fiir 84117 bezeugt sind, also nichts mehr
ubrig geblieben ist. Eine bewuBte Germanisierung Rétiens ist aller-
dings darin nicht zu erblicken, einmal lagen solche Tendenzen dem
Mittelalter iiberhaupt fern, und dann sprechen auch die heute noch
zum Teil geschlossenen romanischen Gebiete Graubiindens dagegen.
Die Germanisierung wurde also nur so weit getrieben, als sie zur
politischen Sicherung notwendig war, sie beschriankte sich deshalb
auf die politisch und kirchlich fithrenden Schichten. Auch nach 843
behauptete Ritien seinen Charakter als Provinz des Ostfrankischen
Reiches, obschon es, auch groBenmiBig, nur eine Grafschaft war. Bei
den weiteren Teilungen wird es immer im Verein mit den Stammes-
gebieten genannt. In den Vordergrund trat Ritien sodann, als Graf
Burchard II. im Jahre g17 das neue alemannische Stammesherzogtum
errichtete, in das es als Grafschaft des Begriinders selbstverstindlich
einbezogen wurde. Damit fand die Sonderentwicklung Ritiens vor-
laufig ihr Ende, es war in einen groBern Raum, das Herzogtum Ale-
mannien oder Schwaben, eingegliedert. Erst dessen Zerfall nach dem
Aussterben der Staufer schuf die Voraussetzungen fiir eine neue
zentripetale Entwicklung, die in die Entstehung der Drei Biinde aus-
mindete.

17 Bundner Urkundenbuch I, Nr. 63*, mit dem falschen Datum 843 (statt 841). ~ Vgl.
dazu Otto P. Clavadetscher, Das Datum der Urkunde Kaiser Lothars I. fiir Volk und
Bischof von Chur, in: Deutsches Archiv 10, 1953, S. 161-165.
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Entkleidet man die rédtische Verfassungsentwicklung zur Karo-
lingerzeit aller Einzelheiten, so 148t sie sich folgendermallen zusam-
menfassen: Karl der Grofle lie§ zunichst die Vereinigung von geist-
licher und weltlicher Gewalt bestehen, betonte aber in seiner Urkunde
fiir Constantius mit aller Deutlichkeit die Abhangigkeit des einheimi-
schen Praeses und Bischofs vom Koénig. Nach dessen Tod setzte er
wahrscheinlich einen Landesfremden, Alkuins Freund Remedius, in
das gleiche, in seinen Kompetenzen nicht geminderte Amt ein. Erst
ca. 806 erfolgte die einschneidende Neuordnung mit der Trennung
der beiden Gewalten und der Einsetzung eines frankischen Grafen,
wihrend die kirchliche Wiirde noch in der Hand eines Romanen ver-
blieb. Die Zeit Ludwigs des Frommen brachte den Kampf um die
Grafenwiirde in Ritien und um die Aufteilung des Reiches im Falle
seines Todes. Fine bleibende Anderung trat aber erst durch den Ver-
trag von Verdun 843 ein, als Ritien mit Alemannien zum Ostfranken-
reich kam und auch seine kirchliche Verbindung mit Mailand 16sen
mufite. Zu Beginn des 10. Jahrhunderts endlich ging Rétien im neuen
Herzogtum Alemannien auf.

408



	Die Verfassungsentwicklung im karolingischen Rätien

